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Die Regierung 
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des Kantons Graubünden 
	

del Cantone dei Grigioni 	dal chantun Grischun 

Sitzung vom 	 Mitgeteilt den 

17. Juni 2002 	 21. Juni 2002 

Protokoll Nr. 

843 

Region Mittelbünden 

Regionaler Richtplan 5.410 „Erhaltungszonen" 

Der Regionalverband Mittelbünden verabschiedete am 13. April 2000 den regio-

nalen Richtplan Nr. 5.410 „Erhaltungszonen" und reichte diesen mit Schreiben vom 

20. Juli 2000 der Regierung zur Genehmigung ein. Am 2. August 2001 beschloss der 

Regionalvorstand eine geringfügige Änderung (Ergänzung „Tschividains", Gemeinde 

Lantsch/ Lenz) und reichte diese mit Schreiben vom 10. August 2001 zur Genehmi-

gung nach. 

Die Richtplanunterlagen umfassen das Objektblatt 5.410 inklusive der Ergänzung 

vom 2. August 2001, die Richtplankarten mit den rechtskräftigen und vorgesehenen 

Erhaltungszonen (Planbeilagen 5.410 — 5.423 im Massstab 1:25'000) sowie den Er-

läuterungsbericht mit Beilagen (detailliertere Grundlagen zu den einzelnen Erhal-

tungszonen). Es handelt sich um einen Bestandteil des regionalen Richtplans Mittel-

bünden im Sinne von Art. 50 ff. des Raumplanungsgesetzes für den Kanton Grau-

bünden (KRG) und Art. 53 der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO). 

1. 	Formelle Prüfung 

Die Erarbeitung und der Erlass des vorliegenden Richtplanes richten sich verfahrens-

mässig nach dem Organisationsstatut des Regionalverbandes Mittelbünden. Der 

Planungsablauf mit der Information und Mitwirkung der Bevölkerung und der betrof-

fenen Gemeinden sowie die Beschlussfassung in der Region sind nachvollziehbar 

dokumentiert. 
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Die Vorprüfung erfolgte mit Bericht des Amtes für Raumplanung vom 29. Janu-

ar 1999. Im Rahmen des Vorprüfungsverfahrens fand auch ein Einbezug der Kom-

mission Erhaltungszonen, die beratendes Organ der Regierung ist, statt (Stellung-

nahme vom 20. August 1998). Die Richtplanerarbeitung wurde begleitet durch per-

iodische Kontakte zwischen der Region und den beteiligten Stellen. Am 29. Juni 

1999 wurde zusammen mit Vertretern der Region und der betroffenen Gemeinden 

bei verschiedenen als kritisch beurteilten Baugruppen ein Augenschein durchgeführt 

(siehe ergänzende Stellungnahme ARP vom 12. Juli 1999). Insgesamt ist eine fun-

dierte Erarbeitung und Entscheidungsfindung aus einer gesamtregionalen Optik er-

folgt. 

Aufgrund des Genehmigungsgesuchs des Regionalverbandes Mittelbünden vom 

20. Juli 2000 an die Regierung wurde das verwaltungsinterne Vemehmlassungsver-

fahren eingeleitet. Parallel dazu erfolgte eine Mitteilung an das Bundesamt für 

Raumplanung im Sinne einer Grundlage (siehe Stellungnahme ARE vom 19. Sep-

tember 2000). Angesichts des laufenden Projekts zur Gesamtüberarbeitung des 

kantonalen Richtplanes wurde, nach Rücksprache mit der Region, mit dem Ab-

schluss des Genehmigungsverfahrens bis zur Öffentlichen Auflage des kantonalen 

Richtplanes zugewartet. Mittlerweile liegen auch die Ergebnisse der Vorprüfung des 

kantonalen Richtplanes seitens des Bundes vor. Die konzeptionelle Abstimmung mit 

dem kantonalen Richtplan und dessen Weiterentwicklung muss und kann damit si-

chergestellt werden. 

Die vorliegenden Richtplanunterlagen erlauben eine stufengerechte materielle Beur-

teilung der richtplanrelevanten Fragen. 

Die formellen Voraussetzungen für eine Genehmigung sind erfüllt. 
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2. 	Inhaltliche Erwägungen 

2.1 Ausgangslage 

Der vorliegende regionale Richtplan stützt sich auf die von der Regierung am 

11. Juli 1995 (RB 1855) beschlossene kantonale Grundsatzrichtplanung X.SE „Er-

haltungszonen". Parallel zur Richtplanerarbeitung in der Region erfolgte auf eidge-

nössischer Ebene die Teilrevision des Bundesgesetzes über die Raumplanung 

(RPG) sowie die Totalrevision der eidg. Raumplanungsverordnung (RPV). 

An der rechtlichen Basis und den Voraussetzungen für Erhaltungszonen hat sich mit 

der revidierten Raumplanungsgesetzgebung des Bundes (RPG und RPV) grundsätz-

lich nichts geändert. Hingegen ergeben sich gewisse Neuerungen und Veränderun-

gen bezüglich der Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen insgesamt (vgl. 

insbesondere regierungsrätliche Verordnung über die Umnutzung landwirtschaftli-

cher Wohnbauten und schützenswerter Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzo-

nen vom 21. November 2000, UVO). Gegenwärtig sind die Arbeiten im Gang, um im 

Kanton Graubünden die Umsetzung und Anwendung dieser komplexen Neuerungen 

für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen zu konkretisieren. 

Mit der Gesamtüberarbeitung des kantonalen Richtplans wird die bisherige Grund-

satzrichtplanung Erhaltungszonen abgelöst werden. Der Entwurf (Stand öffentliche 

Auflage) basiert materiell auf der bisherigen Grundsatzrichtplanung und Praxis. Neue 

Erhaltungszonen werden in der Regel gestützt auf die Richtplanungen der Regionen 

durch die Gemeinden ausgeschieden. Der Entwurf des neuen kantonalen Richtpla-

nes wird im Interesse einer optimalen Abstimmung mit laufenden Planungen von 

Gemeinden, Regionen, Kanton und Bund im Sinne einer Richtlinie provisorisch an-

gewendet (siehe Regierungsbeschluss Nr. 770 vom 8. Mai 2001). Aufgrund der Er-

gebnisse der öffentlichen Auflage und der Vorprüfung des Bundes ist in Bezug auf 

Erhaltungszonen und landschaftsprägend geschützten Bauten eine Überprüfung und 

Weiterentwicklung im Gange. 
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Aufgrund dieser speziellen Ausgangslage drängt sich, nach erfolgter Rücksprache 

mit der Region, folgendes Vorgehen hinsichtlich der Bezeichnung von Baugruppen 

für die Ausscheidung neuer Erhaltungszonen auf: 

• Diejenigen Baugruppen für neue Erhaltungszonen, welche die allgemein aner-

kannten Kriterien gemäss dem zum Zeitpunkt der regionalen Beschlussfassung 

rechtskräftigen kantonalen Richtplan X.SE eindeutig erfüllen und bei denen of-

fensichtlich auch keine Gefahr von Widersprüchen zur definitiven Fassung des 

kantonalen Richtplanes besteht, können genehmigt werden, um keine weitere 

Verzögerungen im Hinblick auf die Umsetzung auf Stufe der kommunalen Nut-

zungsplanung entstehen zu lassen. 

• Die übrigen Baugruppen, welche als Grenzfälle zu beurteilen sind, einzelne Kri-

terien nicht erfüllen oder bei denen Lösungen genauer zu prüfen bleiben, welche 

der gesamträumlichen Zielsetzung allenfalls besser Rechnung tragen (z.B mög-

liche Gebiete mit landschaftsprägend geschützten Bauten nach Art. 34 Abs. 2 

RPV; schützenswerte Objekte nach Art. 24d Abs. 2 RPG), sollen zu einem spä-

teren Zeitpunkt abschliessend zu beurteilt werden, wenn die definitiven, von der 

Regierung beschlossenen richtplanerischen Grundsätze und Rahmenbedingun-

gen auf kantonaler Ebene vorliegen. 

2.2 Materielle Beurteilung 

2.2.1 Aufnahme bereits rechtskräftiger Erhaltungszonen als Ausgangslage 

Die Region hat unter Ziffer 5.1 des Objektblattes (Richtplanregelungen) die auf Stufe 

der jeweiligen kommunalen Nutzungsplanungen bereits genehmigten und damit 

rechtskräftigen Erhaltungszonen (ca. 34) als Ausgangslage in den vorliegenden re-

gionalen Richtplan aufgenommen, was den Vorgaben der kantonalen Grundsatz-

richtplanung 1995 entspricht. 
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2.2.2 Festlegung von vorgesehenen (neuen) Erhaltungszonen 

Die Region hat unter Ziffer 5.1 des Objektblattes (Richtplanregelungen) sodann 36 

Baugruppen (im Koordinationsstand „Festsetzung") bezeichnet, die von den betroffe-

nen Gemeinden neu einer Erhaltungszone zugewiesen werden können. Bezüglich 

dieser 36 Baugruppen wird hiermit — um unnötige Wiederholungen zu vermeiden —

auf die im beiliegenden Anhang 1 enthaltenen Beurteilungen verwiesen. Aus diesen 

Beurteilungen ergibt sich, dass bei 14 der 36 Baugruppen die Kriterien für eine Zu-

weisung zu einer kommunalen Erhaltungszone zumindest nach dem gegenwärtigen 

Stand der kantonalen Richtplanung nicht oder nicht im erforderlichen Mass erfüllt 

sind. Auch das ARE gelangte in seinem Bericht vom 19. September 2000 bezüglich 

dieser 14 Baugruppen zum Schluss, dass diese den rechtlichen Anforderungen für 

eine Erhaltungszonenausscheidung nicht standzuhalten vermögen. Es handelt sich 

konkret um die folgenden Baugruppen: 

1 Sagliaz (Bergün/Bravuogn) 

2 Pnez (Bergün/Bravuogn und Filisur) 

3 Barscheinz (Bivio) 

4 Caschegna (Bivio) 

5 Fumia (Bivio) 

6 Rathus (Parpan) 

7 Tigignas Seura (Riom-Parsonz) 

8 Parseiras (Savognin) 

9 Schischen 1 (Savognin) 

10 Schischen 2 (Savognin) 

11 Tussagn Dafora (Savognin) 

12 Creusen (Vaz/Obervaz) 

13 Tschividains 1 (Lantsch/Lenz) 

14 Tschividains 2 (Lantsch/Lenz) 
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Mit Blick auf die noch laufende Bereinigung des neuen kantonalen Richtplanes 

rechtfertigt es sich immerhin, im vorliegenden Beschluss von einer förmlichen Nicht-

genehmigung der erwähnten Baugruppenfestsetzungen vorderhand abzusehen und 

stattdessen lediglich eine Sistierung des Genehmigungsverfahrens anzuordnen. Je 

nach Ergebnis des neuen kantonalen Richtplanes könnte es sich unter Umständen 

ergeben, dass eine Erhaltung eines Teils der erwähnten 14 Gebäudeansammlungen 

eventuell nach dem Modell von Art. 39 Abs. 2 RPV (landschaftsprägend geschützte 

Bauten) oder gestützt auf Art. 24d Abs. 2 RPG (geschützte Einzelbauten) denkbar 

ist. Letzteres betrifft insbesondere die wertvolle Gebäudegruppe in Barscheinz 

(Bivio). 

Nachzutragen bleibt, dass es auch bezüglich der genehmigungsfähigen Baugruppen 

im Zuge der Umsetzung auf Stufe der jeweiligen kommunalen Nutzungsplanungen 

noch diverse Punkte zu bereinigen gilt, so namentlich hinsichtlich der genauen Ab-

grenzung, hinsichtlich des Einbezuges einzelner etwas abgelegener Bauten, hin-

sichtlich der Bezeichnung von (aus landwirtschaftlichen oder denkmalpflegerischen 

Gründen) nicht umnutzbaren Bauten sowie hinsichtlich des Umgebungsschutzes. 

Dies gilt insbesondere auch für die vom ARE beanstandeten Baugruppen „Capalotta" 

(Bivio) und „Tigias" (Sur). 

2.2.3 Tätigkeiten und weiteres Vorgehen (Handlungsanweisungen) 

Unter Ziffer 5.2 des Objektblattes („Tätigkeiten und weiteres Vorgehen") hat die Re-

gion schliesslich Handlungsanweisungen zuhanden der Gemeinden aufgelistet. 

Diesbezüglich drängt sich der Hinweis auf, dass bei der Anpassung rechtskräftiger 

Erhaltungszonen (lit. a) und bei der Ausscheidung neuer Erhaltungszonen (lit. b) 

nicht nur die Wegleitungen des Amtes für Raumplanung, sondern vor allem auch die 

Vorgaben der kantonalen Richtplanung zu beachten sein werden. 

Seitens des Amtes für Umwelt wird zuhanden der Umsetzung auf Stufe Nutzungs-

planung ergänzend darauf hingewiesen, dass die Art und Weise der Abwasserbe-

handlung und -entsorgung so zu regeln ist, dass sie den gesetzlichen Anforderungen 

entspricht. 
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Gestützt auf Art. 53 Abs. 1 KRG 

beschliesst die Regierung: 

1. Der von der Region Mittelbünden am 13. April 2000 und 2. August 2001 be-

schlossene regionale Richtplan Nr. 5.410 „Erhaltungszonen" wird im Sinne der 

Erwägungen und mit folgenden Vorbehalten und Hinweisen genehmigt und für 

kantonale Behörden als verbindlich erklärt: 

a) Die im Anhang 1 enthaltene Tabelle mit der Beurteilung der vorgesehenen 

(neuen) Erhaltungszonen bildet integrierender Bestandteil des vorliegenden 

Beschlusses. 

b) Bezüglich der folgenden vorgesehenen (neuen) Erhaltungszonen wird das 

Genehmigungsverfahren vorderhand sistiert: 

1 	Sagliaz (Bergün/Bravuogn) 

2 	Pnez (Bergün/Bravuogn und Filisur) 

3 	Barscheinz (Bivio) 

4 	Caschegna (Bivio) 

5 	Fumia (Bivio) 

6 	Rathus (Parpan) 

7 	Tigignas Seura (Riom-Parsonz) 

8 	Parseiras (Savognin) 

9 	Schischen 1 (Savognin) 

10 Schischen 2 (Savognin) 

11 	Tussagn Dafora (Savognin) 

12 	Creusen (Vaz/Obervaz) 

13 	Tschividains 1 (Lantsch/Lenz) 

14 	Tschividains 2 (Lantsch/Lenz) 
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c) Bei der Anpassung der bereits rechtskräftigen Erhaltungszonen sowie bei der 

Ausscheidung neuer Erhaltungszonen durch die Gemeinden sind die Vorga-

ben der kantonalen Richtplanung zu beachten. 

2. Das Amt für Raumplanung wird beauftragt, die aufgrund dieses Beschlusses nö-

tigen Kennzeichnungen in den Genehmigungsunterlagen (Objektblatt und Richt-

plankarten) vorzunehmen und für die Mitteilung und Dokumentation gemäss An-

hang 2 zu sorgen. 

3. Der Regionalverband Mittelbünden wird ersucht, die Regionsgemeinden mit dem 

vorliegenden Beschluss sowie den Richtplanunterlagen zu dokumentieren. 

4. Mitteilung an das Amt für Raumplanung (10-fach, samt Unterlagen), an die 

Standeskanzlei und vierfach an das Departement des Innern und der Volkswirt-

schaft (samt Unterlagen). 

Namens der Regierung 
Der Präsident: 

Claudio Lardi 

Der Kanzleidirektor: 

 

 

Dr. C. Riesen 
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Anhang 2 

Region Mittelbünden, 
Regionaler Richtplan 5.410 „Erhaltungszonen" 

Mitteilung und Dokumentation durch das Amt für Raumplanung 

Beteiligte Stellen 

Regionalverband Mittelbünden 2 2 
Hartmann & Sauter, Quaderstr. 7, 7000 Chur 

	 1 
	

1 
Denkmal •II = • = 
Amt für Natur und Landschaft 
IDusuL.Jzwuuelweäugiug! • d 1 1 
Amt für Umwelt 1 

 

  

Amt für Wald 1 

 

   

Bau-, Verkehrs- und Forstde • artement 
	

1 
De•artement des Innern und der Volkswirtschaft 1 

 

Standeskanzlei 1 
Bundesamt für Raumentwicklun• ARE 1 

 

  

   

7 
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